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§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur für 
Vertrage mit Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen („Kunde"). 

(2) Das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und uns richtet sich 
ausschließlich nach diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen. Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. Ausschließlich diese Ge- 
schäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entge- 
genstehender oder abweichender Geschäftsbedingungen des 
Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

(3) Vorbehaltlich einer Änderung unserer Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen sind diese Vertragsbedingungen auch künftigen 
Verträgen zwischen uns und dem Kunden zugrunde zu legen, ohne 
dass es ihrer erneuten Einbeziehung bedürfte. 

§ 2 Vertragserklärungen 
(1) Soweit sich aus den Umständen nichts anderes ergibt, stellen unse-

re Angebote nur Aufforderungen an den Kunden dar, uns definitive 
Vertragsangebote zu unterbreiten („invitatio ad offerendum"). Wir 
sind berechtigt, Vertragsangebote des Kunden innerhalb von drei 
Wochen anzunehmen. In diesem Zeitraum ist der Kunde an seine 
Vertragserklärungen gebunden. 

(2) Bei der Annahme von Aufträgen setzen wir die Bonität des Kunden 
voraus und behalten uns im Einzelfall vor, die Annahme der Bestel- 
lung des Kunden von der Stellung einer Bankbürgschaft oder 
Liquiditätszusage der Hausbank in Höhe der voraussichtlichen 
Rechnungsforderung abhängig zu machen. Wird die mangelnde 
Kreditwürdigkeit erst nach Vertragsschluss bekannt, so können wir 
nach Rücksprache mit dem Kunden vom Vertrag zurücktreten oder 
Sicherstellung innerhalb einer Woche verlangen. 

(3) Vertragsangebote unsererseits sind freibleibend, sofern sich aus der 
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 

(4) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden bei 
Abschluss dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich nie- 
derzulegen. Von unseren Geschäftsbedingungen abweichende 
Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen. 

(5) Auf die Rechtswirksamkeit von Vereinbarungen, die mit Angestellten 
ohne im Handelsregister eingetragene Vertretungsberechtigung 
getroffen werden, darf der Kunde nur bei schriftlicher Bestätigung 
der Vereinbarung durch die Geschäftsführung vertrauen. 

§ 3 Preise 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gel- 

ten unsere Preise netto (ohne Umsatzsteuer), „ab Werk". 
(2) Alle für Lieferungen und Leistungen im Empfangsland anfallenden 

Steuern und sonstige Abgaben gehen zu Lasten des Kunden. 
(3) Kostensteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (insbesondere 

allgemeine Erhöhungen von Arbeits- oder Materialkosten), berechti- 
gen uns zu einer entsprechenden Preiserhöhung, wenn die Liefe- 
rung mindestens vier Wochen nach Vertragsschluss erfolgen soll 
sowie bei Dauerschuldverhältnissen. 

(4) Dem Käufer eingeräumte Rabatte sollen nur bei reibungsloser 
Geschäftsabwicklung gewährt werden. Sie entfallen deshalb insbe- 
sondere, wenn 

 

• über das Vermögen des Käufers die Eröffnung eines Insolvenzver- 
fahrens beantragt wird, 

• der Käufer die Forderung nicht innerhalb der ihm gesetzten Zah- 
lungsfrist begleicht oder 

• zwischen dem Käufer und uns aus oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag ein Rechtsstreit anhängig ist. 

§ 4 Zahlungsmodalitäten 
(1) Der Kunde hat unsere Zahlungsansprüche sofort und ohne Abzug zu 

erfüllen. Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen Verein- 
barung. Wechsel und Schecks werden von uns nur aufgrund einer 
gesonderten Vereinbarung und nur erfüllungshalber angenommen. 

(2) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegen- 
ansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns aner- 
kannt sind. Wegen bestrittener und nicht rechtskräftig festgestellter 
Gegenansprüche steht dem Kunden auch kein Zurückbehaltungs- 
recht zu. 

(3) Die Zurückbehaltungsrechte gem. § 369 HGB, § 273 BGB sind aus 
geschlossen. 

§ 5 Zahlungsverzug 
Der Kunde kommt- vorbehaltlich einer früheren Mahnung - spätestens 
14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer gleich-
wertigen Zahlungsaufforderung in Verzug. 

§ 6 Rücktrittsrecht 
Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn eine wesentliche 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden eintritt, 
insbesondere wenn gegen ihn Pfändungen oder sonstige Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen erfolgen oder wenn ein gerichtliches oder 
außergerichtliches Insolvenzverfahren eröffnet wird. 

§ 7 Schadenersatzpflicht des Kunden 
Haben wir nach den gesetzlichen Bestimmungen einen Schadenersatz-
anspruch anstatt der Leistung gegen den Kunden, beläuft sich dieser -
vorbehaltlich des Nachweises eines höheren Schadens durch uns - pau-
schal auf 25% des vereinbarten Kaufpreises. Der Kunde ist berechtigt, 
nachzuweisen, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder 
wesentlich niedriger als die Pauschale ist.  

§ 8 Leistungen 
Mangels entgegenstehender Vereinbarungen sind wir zu Teillieferungen 
und Teilleistungen berechtigt. 

§ 9 Lieferzeit 
(1) Vereinbarte Lieferfristen gelten als ungefähr und vorbehaltlich richti- 

ger sowie rechtzeitiger Selbstbelieferung. 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. 

(3) Lieferfristen verlängern  sich  bei  Eintritt unvorhergesehener 
Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben, und zwar auch dann, 
wenn sie in unserem Werk oder bei einem Unterlieferanten eingetre- 
ten sind, um die Zeit der Dauer des Hindernisses. Insbesondere 
kommen in Frage: Betriebsstörung, rechtmäßige Streiks oder 
Aussperrungen bei uns oder unseren Lieferanten, Verzögerung der 
Anlieferung wesentlicher Rohstoffe. Der Nachweis eines ursächli- 
chen Zusammenhangs zwischen den vorgenannten Fällen und der 
Nachlieferung kann nicht verlangt werden. 

(4) Ist die Lieferung aus den in Absätzen 2 und 3 genannten Gründen 
auf unabsehbare Zeit nicht möglich, ohne dass dies von uns zu ver- 
treten ist, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. 

(5) Die Nichteinhaltung von Lieferterminen und -fristen unter Berück- 
sichtigung einer Verlängerung nach Absätzen 2 und 3 berechtigen 
den Kunden zur Geltendmachung der ihm zustehenden Rechte, ins 
besondere des Rücktritts, erst dann, wenn er uns schriftlich eine 
angemessene, mindestens 14 Tage betragende, Nachfrist gesetzt 
hat. 

(6) Holt der Kunde trotz Benachrichtigung über die Versandbereitschaft 
die Ware nicht am Erfüllungsort binnen 14 Tagen ab, sind wir 
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu 
veräußern. Etwa entstehende Lagerkosten sowie die Gefahr der 
Lagerung trägt der Kunde. 

§ 10 Gefahrübergang 
(1) Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt die Lieferung 

frachtfrei an die Rampe des Kunden. Die Lieferung erfolgt nach 
unserer Wahl durch eigene Fahrzeuge, Spedition oder andere geeig- 
nete Transportmöglichkeiten. Die Gefahr eines zufälligen Unter- 
gangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der 
Anlieferung der Ware an die Rampe des Kunden auf diesen über. 

(2) Bei Lieferungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgen 
ab Werk. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälli- 
gen Verschlechterung der Ware geht mit der Bereitstellung der Ware 
zur Abholung auf den Kunden über. 

§ 11 Sollbeschaffenheit der Waren 
(1) Die Sollbeschaffenheit der Waren richtet sich nach den vertraglichen 

Vereinbarungen. Soweit nicht ausdrücklich bestimmt, übernehmen 
wir hierfür keine verschuldensunabhängige Garantie. Dies gilt auch 
für die Bezugnahme auf DIN-Normen. 

(2) Abweichungen in der Ausführung, den Farben und den Maßen der 
gekauften Ware berechtigen den Kunden nicht zur Geltendmachung 
von Gewährleistungsansprüchen, soweit der Wert der gekauften 
Sache oder deren Tauglichkeit zu dem allgemeinen oder vertraglich 
festgelegten Gebrauch nur unerheblich gemindert wird. 
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§ 12 Rügeobliegenheit 
(1) Lieferungen sind unverzüglich nach Empfang vom Kunden zu unter 

suchen oder von dem vom Kunden bestimmten Empfänger untersu- 
chen zu lassen. Nach vorbehaltloser Übernahme der Ware durch den 
Kunden oder eine von ihm beauftragte Person ist jede nachträgliche 
Reklamation wegen der äußeren Beschaffenheit der Lieferung aus 
geschlossen. Sonstige Mängel an der Ware können, soweit sie 
erkennbar sind, nur innerhalb von 3 Werktagen nach Eingang, im 
Übrigen nur innerhalb von 3 Werktagen nach Entdeckung gerügt 
werden. Mängelrügen haben schriftlich zu erfolgen. 

(2) Verarbeitet der Kunde die gelieferte Ware oder veräußert er diese 
weiter, so gilt dies in jedem Falle als Genehmigung der Ware. 

§ 13 Gewährleistung 
(1) Für rechtzeitig gerügte Mängel, die den Wert oder die Gebrauchs- 

tauglichkeit nicht nur unerheblich einschränken, leisten wir zunächst 
nach unserer Wahl Gewähr durch Lieferung einwandfreier Ersatz- 
ware oder durch Nachbesserung der gelieferten Waren („Nacherfül- 
lung"). Mangelbehaftete Ware darf nur mit unserer vorherigen 
Zustimmung an uns zurückgesandt werden. Bei einer Rücksendung 
der Ware ohne unsere vorherige Zustimmung sind wir berechtigt, 
deren Annahme zu verweigern. 

(2) Im Falle einer Nacherfüllung ist der Kunde erst nach zweimaligem 
Fehlschlag berechtig, den vereinbarten Kaufpreis herabzusetzen, 
vom Vertrag zurückzutreten oder - unter den Voraussetzungen des 
§ 15 — Schadenersatz wegen Lieferung mangelhafter Ware zu ver- 
langen. 

(3) Die Verjährungsfrist für sämtliche Gewährleistungsansprüche 
beträgt 12 Monate, es sei denn, wir haben die Lieferung mangelhaf- 
ter Ware vorsätzlich zu vertreten. Die Lieferung von Ersatzware 
erfolgt ausschließlich in Erfüllung unserer Gewährleistungsver- 
pflichtungen für die ursprüngliche Ware. Unbeschadet der Gewähr- 
leistungsrechte des Kunden in Bezug auf die Erstlieferung entstehen 
im Falle mangelhafter Ersatzlieferung daher keine Gewährleistungs- 
rechte für die Ersatzware und wird die Gewährleistungsfrist nicht 
neu in Gang gesetzt. 

(4) Wird der Kunde im Falle eines Weiterverkaufs der Ware an einen 
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB vom Verbraucher infolge eines 
Mangels in Anspruch genommen, richtet sich der Rückgriff des 
Kunden gegen uns vorbehaltlich etwaiger Schadenersatzansprüche, 
welche § 14 dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unterliegen, 
nach den gesetzlichen Vorschriften der §§ 478, 479 BGB. Gleiches 
gilt, wenn der Kunde von einem weiteren Zwischenhändler in der 
Lieferkette wegen Gewährleistungsansprüchen eines Verbrauchers 
in Regress genommen wird. 

§ 14 Haftung 
(1) Unsere Haftung ist grundsätzlich auf Schäden beschränkt, die wir 

oder unsere Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig her 
beigeführt haben. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur im Falle 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie 
der Verletzung von für die Erfüllung des Vertragszwecks wesentli- 
chen Pflichten. 

(2) Haften wir wegen leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen, ist unsere 
Haftung der Höhe nach beschränkt auf die bei Verträgen der in Frage 
stehenden Art typischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder spä- 
testens bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren. 
Dies gilt nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. 

(3) Schadensersatzansprüche, welche von Gesetzes wegen kein 
Verschulden voraussetzen, bleiben von den Regelungen in Absatz 
(1) und Absatz (2) unberührt. 

§ 15 Eigentumsvorbehalt 
(1) Sämtliche Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die 

gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller uns 
gegenwärtig gegen den Kunden zustehenden Ansprüche in unserem 
Eigentum. Entstehen vor der vollständigen Tilgung der gegenwärti- 
gen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden wei- 
tere Ansprüche, erlischt der Eigentumsvorbehalt erst, wenn auch 
diese Ansprüche vollständig getilgt sind. Dies gilt auch, wenn 
Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und 
die Forderungen an sich durch Saldoziehung und Anerkennung 
untergehen sollte. Das vorbehaltene Eigentum gilt dann als 
Sicherheit für die Forderung auf den Saldo. Dem Kunden ist wider- 
ruflich gestattet, die gelieferten Waren im Rahmen eines ordnungs- 
gemäßen Geschäftsverkehrs zu verarbeiten oder weiterzuveräußern. 

(2) Wird die Vorbehaltsware zu einer neuen beweglichen Sache verar- 
beitet, erfolgt die Verarbeitung stets für uns, ohne dass wir hieraus 
verpflichtet werden. Die neue Sache wird unser Eigentum. Wird die 
Vorbehaltsware zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Vorbehaltsware zu 

den verarbeiteten anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Für die durch Verarbeitung entstehende neue bewegliche Sache gilt 
im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte 
Kaufsache. 

(3) Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verbunden, vermischt oder vermengt, werden wir 
Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. 
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden 
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde 
auf uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde hat die im 
Eigentum oder Miteigentum von uns stehenden Sachen unentgelt-
lich zu verwahren. 

(4) Für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der 
Kunde bereits jetzt die ihm aus der Weiterveräußerung stehenden 
Forderungen gegen seine Abnehmer oder Dritte ab, und zwar unab- 
hängig davon, ob die gelieferte Ware ohne oder nach Verarbeitung 
weiterveräußert worden ist; wir nehmen die Abtretung hiermit an. 
Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware in unserem Miteigentum, 
so erstreckt sich die Forderungsabtretung auf den Betrag, der dem 
Anteilswert unseres Miteigentums entspricht. Ist dem Kunden eine 
den voranstehenden Regelungen entsprechende Abtretung, insbe- 
sondere infolge vorrangiger Abtretungen an Dritte, nicht möglich, 
erfolgt die Weiterveräußerung nicht im Rahmen eines ordnungsge- 
mäßen Geschäftsverkehrs im Sinne dieser Vorschrift. Der Kunde ist 
bis auf unseren Widerruf zur Einziehung der uns abgetretenen 
Forderungen berechtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst ein 
zuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungs- 
verpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht 
in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vor 
liegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Kunde 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehö- 
rigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt. Wir sind ermächtigt, dem Schuldner die 
Abtretung auch selbst anzuzeigen. 

(5) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder sonstige Eingriffe 
Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen 
hat der Kunde uns unverzüglich unter Übergabe der für ein Verfah- 
ren notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Soweit der Dritte nicht 
in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

(6) Mit Zahlungseinstellung sowie Beantragung und Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens 
erlöschen das Recht zur Weilerveräußerung, zur Verwendung oder 
zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug 
der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechsel- 
protest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. 

(7) Wird sind verpflichtet, uns zustehende Sicherheiten nach eigener 
Wahl freizugeben, soweit ihr Schätzwert über 150 Prozent der 
Summe der offenen Forderungen liegt. 

§ 16 Erfüllungsort 
Soweit in diesen Geschäftsbedingungen nicht anders vereinbart, ist 
Erfüllungsort für sämtliche beiderseitigen Verpflichtungen Germers-
heim. 

§ 17 Anwendbares Recht 
Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden aus 
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das Recht der Bundes-
republik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts maßgebend. 

§ 18 Gerichtsstand 
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen uns und inländi-
schen Kunden aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist 
Germersheim oder nach unserer Wahl der allgemeine oder ein beson-
derer Gerichtsstand des Kunden, sofern der Kunde Kaufmann, juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist und der Rechtsstreit weder einen nicht vermögens- 

rechtlichen 
Anspruch betrifft, der den Amtsgerichten ohne Rücksicht auf den Wert 
des Streitgegenstandes zugewiesen ist, noch ein ausschließlicher 
Gerichtsstand begründet ist. Gleiches gilt für Rechtsstreitigkeiten mit 
Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach 
dem Vertragsschluss aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung 
verfegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum 
Zeitpunkt einer Klageerhebung nicht bekannt ist. 

§ 19 Datenschutz 
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass im 
Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung anfallende Daten in 
Dateien gespeichert werden. 
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